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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Lerchenberg am 
Donnerstag, 27.01.2022, 19:00 Uhr, 

Videokonferenz 

 
Liveübertragung auf der Internetseite: http://www.mainz.de/ortsbeiraete-live 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 

 
Anträge 
 
1. Umgestaltung der Hindemithstraße (SPD) 

 
 
Anfragen 

 
2. Zeitplanung der Renovierung des Lerchenberger Einkaufszentrums (CDU) 
 
3. Finanzierung des Bürgerhauses Mainz-Lerchenberg (CDU) 

 
4. Fernwärmeversorgung Mainz-Lerchenberg (CDU) 
 
5. Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich Hebbelstraße/Büchnerallee (SPD) 

 
6. Bau einer öffentlichen Toilette im Zuge der Überplanung des Einkaufzentrums Ler-

chenberg im Rahmen des Programms Soziale Stadt (SPD) 

 
7. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 7.1. Alternative Standorte notwendiger Parkplätze der neuen Sporthalle B (CDU) 
 

8. Sachstandsberichte 
 8.1. Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1237/2021 (Grüne, SPD), Ortsbeirat Mainz-

Lerchenberg 

 8.2. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0196/2021 CDU Ortsbeiratsfraktion Mainz-
Lerchenberg; 

 8.3. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 1138/2019 BÜNDNIS 90/DIE GRUENEN-
Ortsbeiratsfraktion Mainz-Lerchenberg 

 
9. Beschlussvorlagen 
 9.1. Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen im Einkaufs-

zentrum Mainz Lerchenberg 
 

https://www.mainz.de/ortsbeiraete-livw


 

10. Stadtteilmittel 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

 
b) nicht öffentlich 
 

12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 
   

   
 
 

 
 
Mainz, 24.01.2022 
 

 
gez. Sissi Westrich 
Ortsvorsteherin 

 
 
Hinweis: Fragen seitens der Einwohnerinnen und Einwohner können jederzeit an die    
Ortsvorsteherin schriftlich gerichtet werden, da aktuell die Einwohnerfragestunde nur in 

Präsenzsitzungen stattfinden kann. 
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Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1671/2021 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum T O P 

60/61 26 - Ler 3 16.11.2021  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  ---------- 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Kenntnisnahme 27.01.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1237/2021 (Grüne, SPD), Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg 
hier: Klimaneutrale Planung des Wohnquartiers Spargelacker (Le 3), neue Fassung  
 
 
Mainz, 18.11.2021 
 
gez. Marianne Grosse 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
 
 
Auf der Basis des städtebaulichen Rahmenplanes soll der Planungsprozess für die Entwicklung 
von Wohnbauflächen eingeleitet werden, und städtebauliche Zielvorgaben sollen dargelegt wer-
den. Die Inhalte des Bebauungsplanes "Le 3" sind bislang noch nicht definiert. Es handelt sich 
zum aktuellen Zeitpunkt um das Vorliegen eines städtebaulichen Rahmenplanes "Spargelacker". 
Dieser bildet den Rahmen für das anschließende Wettbewerbs- und das Bebauungsplanverfah-
ren. 
 
Im weiteren Planungsprozess ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes zur Kon-
zeptfindung vorgesehen. Der städtebauliche Wettbewerb wird durch die Wohnbau Mainz GmbH 
durchgeführt. Im Rahmen der Wettbewerbsauslobung werden konkrete Inhalte und Anforderun-
gen an die zukünftige Konzeption gestellt. Hierbei werden auch Aspekte der genannten ökologi -
schen Parameter definiert. 
 
Die Rahmenplanung sieht im Hinblick auf das zukünftige Wohnungsangebot die Schaffung viel -
fältiger Wohnformen und eine dementsprechende soziale Durchmischung des Quartiers als ein 
wesentliches Planungsziel vor. Um die Versorgungssicherheit mit bezahlbarem Wohnraum zu 
verbessern, wird mit der Rahmenplanung ein Anteil von einem Drittel an geförderten Wohnungen 
angestrebt. 
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Zum jetzigen Verfahrensstand im Zuge der Rahmenplanung können noch keine inhaltlichen Aus-
sagen zu den grünplanerischen Festsetzungen und zu Maßnahmen zur Klimaanpassung wie Ener-
gie- und Wärmesektor oder nachhaltiges Mobilitätsmanagement getroffen werden. Mobilitätskon-
zepte können in der verbindlichen Bauleitplanung nicht festgesetzt werden, sondern erst im Rah-
men der nachgelagerten Objektplanung. Die Festlegung sinnvoller, umsetzbarer Ziele er folgt in-
nerhalb erforderlicher Abstimmungsgespräche zwischen der Verwaltung unter Federführung der 
Stadtplanung und dem Vorhabenträger, der Wohnbau Mainz GmbH. Regelmäßig werden Rege-
lungen, die nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden können, in städtebauliche Verträge auf-
genommen. 
 
Die Begrünung von Dächern, Fassaden und der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird re-
gelmäßig im Geltungsbereich eines Bebauungsplans festgesetzt. Hinsichtlich des Themas des 
nachhaltigen Wassermanagements wird im Rahmen des auf der Rahmenplanung aufbauenden 
Bebauungsplanverfahrens ein Versickerungsgutachten erarbeitet. 
 
Das gesamte Plangebiet liegt im Einzugsradius von 300 m um die Straßenbahnhaltestelle "ZDF" 
und ist damit an den ÖPNV angebunden. Zudem sieht der Rahmenplan die Hineinführung der 
südlich des Plangebietes verlaufenden überregionalen Radwegeverbindung in das Plangebiet hin 
zur Hindemithstraße vor. Die Nutzung der Brücke über die L 426 als Geh- und Radwegeverbin-
dung war bisher und ist zukünftig nicht vorgesehen. Der Aufwand, diese Verbindung nachträglich 
herzustellen, ist gegenüber dem Nutzen nicht mehr verhältnismäßig und wird daher nicht ange -
strebt. Die innere Verkehrserschließung des Plangebietes wird im Rahmen der späteren Konzept-
findung konkretisiert. Versiegelte Flächen, wie sie beispielsweise durch Parkflächen entstehen, 
sollen gemäß der Rahmenplanung möglichst gering gehalten werden. Der quartiersbezogene, 
ruhende Verkehr kann in einer zentralen Quartiersgarage angeordnet werden. 
 
Die Errichtung einer Quartiersgarage auf dem angrenzenden ZDF-Gelände wird nicht beabsichtigt. 
Die Rahmenplanung bietet als Möglichkeit der Organisation des anfallenden ruhenden Verkehrs 
den Bau einer Quartiersgarage entlang des südlichen Randbereiches angrenzend an die L 426. 
Diese Option bietet den Vorteil der Anordnung einer nicht schutzbedürftigen Bebauung mit ab-
schirmender Wirkung. 
 
Als Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbes soll dann der Aufstellungsbeschluss für den Be -
bauungsplan gefasst werden, um Baurecht für die Wohnbauflächenentwicklung zu schaffen. 



Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

0518/2021 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum T O P 

61/68 22.11.2021  
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Kenntnisnahme 27.01.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0196/2021 CDU Ortsbeiratsfraktion Mainz-Lerchenberg; 
hier: Ausschilderung Hindemithstraße 
 
 
Mainz, 17.12.2021 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
 
Sachstandsbericht: 
 
Die Hindemithstraße ist an dem Kreuzungsbereich Brucknerstraße in Fahrtrichtung Grundschule 
ordnungsgemäß mit Verkehrszeichen 220 "Einbahnstraße" ausgeschildert. Diese Beschilderung 
wird auf dem ca. 350 m langen Abschnitt bis zu der Ecke Hebbelstraße zweimal wiederholt. Auf-
grund der Ausrichtung der Parkplätze quer zur Straße sieht die Straßenverkehrsbehörde aber 
ebenfalls die Problematik, dass die Fahrzeugführenden nicht automatisch in die korrekte Fahr t-
richtung geleitet werden. Daher werden auf der Fahrbahn kurzfristig Pfeile markiert, um auf die 
Fahrtrichtung hinzuweisen. Des Weiteren wird an den Parkplatzausfahrten des Carl -Zuckmayer-
Schulzentrums das Verkehrszeichen 209 "Fahrtrichtung rechts" ergänzt, um ein Abbiegen gegen 
die Einbahnstraße zu verhindern. 
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Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1731/2021 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum T O P 

61/68 06.01.2022  
 
 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Kenntnisnahme 27.01.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 1138/2019 BÜNDNIS 90/DIE GRUENEN-Ortsbeiratsfraktion 
Mainz-Lerchenberg; 
hier: Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L427 / Tempo 50 zwischen Forsthauskreuzung 
(L427/L426) und Ein-/Ausfahrt Büchnerallee ("Lerchenberg Süd") 
 
 
Mainz, 12.01.2022 
 
gez. Steinkürger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
Sachstandsbericht: 
Der Streckenabschnitt der L427 zwischen der Forsthauskreuzung (L427/L426) und der Ein-
/Ausfahrt Büchnerallee liegt außerhalb der Gemarkungsgrenzen der Landeshauptstadt Mainz. 
Die Verwaltung hat die Thematik bereits mehrfach mit dem Landesbetrieb Mobilität besprochen, 
der mitteilt, dass der Streckenabschnitt vor Jahren bereits auf Tempo 70 km/h reduziert wurde. 
Diese Geschwindigkeitsbegrenzung sollte außerorts die mögliche Reduzierung der Geschwindig-
keit betragen. Eine weitere Reduzierung auf Tempo 50 km/h sollte laut LBM den Ortsdurchfahrten 
vorbehalten sein. 
Um dennoch eine geschwindigkeitsdämpfende Wirkung beim Einbiegen von der L427 in die 
Büchnerallee zu erreichen, prüft die Verkehrsverwaltung die Einengung insbesondere der Rechts-
abbiegebeziehung. So kann beispielsweise durch Aufbringung von Markierungen im Einmün-
dungsbereich der Radius optisch verschmälert werden. Dadurch wirkt der Einfahrtsbereich enger, 
wodurch sich auch die Geschwindigkeit beim Einbiegen reduziert.  
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Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1708/2021 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum T O P 

61/14 12 Ler 3 07.12.2021  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 11.01.2022 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Anhörung 27.01.2022 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 27.01.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 09.02.2022 Ö 

 
Betreff: 
Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen im Einkaufszentrum Mainz 
Lerchenberg 
hier: - Durchführung einer Bürgerinformation 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 22.12.2021 
 
gez. Marianne Grosse 
 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
Mainz, 11.01.2022 
 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg, der Bau- und Sanierungsausschuss empfehlen, der Stadtrat 
beschließt zu o.g. Entwurf in Kenntnis der Vorlage, die Durchführung einer Bürgerinformation im 
Aushangverfahren. 
 
 

 

Ö  9.1Ö  9.1
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1. Anlass und Sachverhalt 
 
Der Stadtteil Lerchenberg ist eines von drei Regionalfenstern im Rahmen des Programms "Sozia-
ler Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" (ehemals "Soziale Stadt") 
in der Stadt Mainz. In den Analysen zum Integrierten Entwicklungskonzept wurde die Umgestal-
tung des Einkaufszentrums als wichtigste Maßnahme für den gesamten Stadtteil identifiziert.  
 
Im Kontext einer Planungswerkstatt, die im Jahr 2015 stattfand, wurden die Eigent ümer/innen 
und Gewerbetreibende des Zentrums an einen "Runden Tisch" geladen. Dieses Beteiligungsver-
fahren fand im März 2015 vor der 1. Planungswerkstatt statt und wurde hauptsächlich der Anal y-
se von Stärken und Schwächen des Einkaufszentrums sowie der Vorstellung der Aufgabenste l-
lung der Planungswerkstatt gewidmet. Ende des Jahres 2015 wurde daraufhin die Planungswerk-
statt mit dem Ziel durchgeführt, im Rahmen des diskursiven Verfahrens ein schrittweise umset z-
bares Konzept zur zeitgemäßen Erweiterung, Aufwertung und Sanierung des Einkaufszentrums zu 
erarbeiten. Von besonderer Bedeutung waren dabei die Erhöhung der Aufenthaltsqualität, die 
Aufwertung der öffentlichen Bereiche sowie die Schaffung von Barrierefreiheit im Zentrum selbst 
wie in seiner Umgebung. Darüber hinaus soll ein ergänzendes Angebot an weiteren Einzelha n-
delsflächen insbesondere für einen Lebensmittelvollsortimenter sowie ergänzend einen Lebens-
mitteldiscountmarkt geschaffen werden. Das Ergebnis dieser Planungswerkstatt stellte einen 
städtebaulichen Rahmenplan dar, der eine Orientierung für die langfristige Entwick lung des Ein-
kaufszentrums bietet. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)", für den der 
Stadtrat am 07.02.2018 den Beschluss gefasst hat, sollen parallel die planungsrechtlichen V o-
raussetzungen geschaffen werden, um die angestrebten baulichen Entwicklungen und Ergänzun-
gen zu ermöglichen. 
 
In einem weiteren Schritt sollen die öffentlichen Flächen im Ladenzentrum sowie dessen Umfeld 
neu gestaltet werden. Da hierbei verschiedene Abhängigkeiten zu den baulichen Entwicklungen  
auf den privaten Flächen bestehen, ist diese Umgestaltung nicht in einem Zug möglich, sondern 
muss schrittweise erfolgen. Als erster Abschnitt wird die eigentliche Fußgängerpassage neu g e-
staltet und barrierefrei hergestellt. 
 
Neben der Aufwertung des öffentlichen Raumes ist ebenso eine ansprechende Wirkung privater 
Gebäude von hoher Bedeutung. Daher wurde zum Zwecke der Attraktivierung und Modernisie-
rung der bestehenden Bebauung ein Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen im Einkaufszentrum Mainz-Lerchenberg erarbeitet, welches zukünftig bei der Sanierung 
von Fassaden herangezogen werden soll. Der besondere noch aus der Entstehungszeit  vorher r-
schende Charakter, soll durch die Vorgaben des Gestaltungshandbuches auch zukünftig beibe-
halten werden.  
 
Die Attraktivitätssteigerung der Einkaufspassage soll einen Beitrag leisten, die lokale Nahverso r-
gung zu stärken sowie langfristig zu sichern. Durch die Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche, 
sollen zukünftig Begegnung und Austausch gefördert werden. 
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2. Ziele 
 
Das Gestaltungshandbuch hat zum Ziel, die Sanierung und Aufwertung des Einkaufszentrums zu 
leiten. Somit soll die räumliche Wirkung und Einheit des Einkaufszentrums wiederhergestellt und 
gestärkt werden.  Vorhandene Gestaltungsmängel sollen im Rahmen von Erneuerungs- oder Um-
baumaßnahmen im Sinne des Gestaltungshandbuches beseitigt werden. Der Gebäudebestand 
ist zu erhalten und zu pflegen. 
 
Bei dem Gestaltungshandbuch handelt es sich um ein informelles Planungsinstrument und somit 
nicht um eine Satzung. Das Handbuch dient als unverbindliche Richtlinie, mit dem Ziel der Förde-
rung privater Investitionen durch das Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt - 
Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten". 
 
 
3. Förderung privater Hauherren 
 
Um die privaten Eigentümer zu animieren, eine gestalterische Aufwertung der bestehenden Ge-
bäude gemäß dem Gestaltungshandbuch vorzunehmen, wird aktuell durch die Verwaltung g e-
prüft, ob eine finanzielle Unterstützung der Bauherren mit Mitteln der S tadt Mainz und des Pro-
gramms "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" möglich 
ist. Unabhängig von einer möglichen Förderung gibt das Gestaltungshandbuch eine Richtlinie für 
die Umgestaltung der Gebäude vor. 
 
 
4. Geltungsbereich des Gestaltungshandbuches 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch 
 
 die Regerstraße im Norden, 
 die Brucknerstraße im Osten, 
 die Hindemithstraße im Süden, 
 den Brunnen Lerchenberg im Westen. 

 
 
5. Verfahren 
 
Für die Erarbeitung des Entwurfes eines Gestaltungshandbuches wurde das Architekturbüro 
AV1 ARCHITEKTEN GMBH beauftragt. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme wurde eine erste 
Entwurfsfassung erstellt. 
 
Es ist beabsichtigt, den vorliegenden Entwurf des Gestaltungshandbuches der Öffentlichkeit im 
Aushangverfahren vorzustellen. Sollten sich daraus prinzipielle Ergänzungen und / oder Ände-
rungen ergeben, werden diese geprüft und ggf. berücksichtigt. 
 
Auf der Grundlage der partizipierten Fassung erfolgt dann die Ausarbeitung des konkreten Ent-
wurfes. Die überarbeitete Fassung des Gestaltungshandbuches wird den Gremien abschließend 
zur Entscheidung vorgesellt. 
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6. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Aus den Planungsinhalten des Gestaltungshandbuches sind keine geschlechtsspezifischen Fol-
gen erkennbar. 
 
 
 
Anlagen 

- Gestaltungshandbuch 
- Begründung zum Gestaltungshandbuch 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

Stadt Mainz 
 

Begründung  
 
 
 
Gestaltungshandbuch 
 
Leitfakten zur äußeren Gestaltung baulicher An-
lagen im Einkaufszentrum Mainz-Lerchenberg 
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Begründung  
 
zum Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen im Einkaufszent-
rum Mainz-Lerchenberg 
 

Inhalt 
1. Erfordernis und Zielsetzung des Gestaltungshandbuches ...................................................... 3 

2.  Erweiterungen und Aufstockungen ................................................................................... 4 

3. Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen ............................................................ 4 

3.1  Fassaden ................................................................................................................. 4 

3.2  Fenster und Türen...................................................................................................... 5 

3.3  Werbeanlagen .......................................................................................................... 5 

3.4  Markisen und Vordächer ............................................................................................. 6 

3.5  Balkone, Brüstungen und Wintergärten .......................................................................... 7 

3.6  Dächer und Dachaufbauten ......................................................................................... 7 
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1. Erfordernis und Zielsetzung des Gestaltungshandbuches 
 

Der Mainzer Ortsbezirk Mainz-Lerchenberg ging aus der sogenannten "Jubiläums-
siedlung" hervor, die anlässlich der Zweitausendjahrfeier der Stadt Mainz gegrün-
det wurde und dem Zweck diente, der Wohnungsknappheit aufgrund der Zerstö-
rungen im zweiten Weltkrieg zu entgegnen. 

 
Das heutige Stadtbild ist somit überwiegend geprägt durch Wohnungsbebauun-
gen in Form von Einfamilien- und Reihenhäusern im Westen und Nordwesten, 
mehrgeschossigen Zeilenbauten im Süden, Wohnhochhäusern im Norden und 
dem ZDF Sendezentrum im östlichen Teil des Bezirks. 

  
Dadurch kommt dem Einkaufszentrum von Mainz-Lerchenberg eine besondere 
Rolle zu, da es der einzige Ort innerhalb des Ortsbezirks ist, in dem städtisches 
Leben stattfindet, wo Einzelhandel, Kleingewerbe und das Wohnen an einem Ort 
zusammenkommen. Diesen städtischen Ort zu erhalten, zu gestalten und räum-
lich zu fördern ist das Ziel dieses Gestaltungshandbuches. 

 
Die Errichtung des Einkaufszentrums aus einer Hand führte zu einer Einheitlich-
keit in Gestalt und Funktion. Aus der kleinteiligen Aufteilung in Einzeleigentum re-
sultieren individuelle Veränderungen und damit auch ein Auflösen prägender Cha-
rakteristika. Das Einkaufszentrum zeigt sich, der Planungsphilosophie seiner Ent-
stehungszeit folgend, introvertiert. Die geöffneten Fassaden sind auf den innen-
liegenden Fußgängerbereich ausgerichtet, während die nach außen gerichteten 
Fassaden wie Rückseiten wirken. Das Einkaufszentrum, welches 1970 fertigge-
stellt wurde, wird durch Flachbauten unterschiedlicher Höhe geprägt, die im Ge-
samterscheinungsbild heterogen wirken. Die Fassaden befinden sich weitestge-
hend im Zustand der Entstehungszeit. Die Zeilenbauten sind im Erdgeschoss des 
Fußgängerbereiches verputzt und mit Verblendmauerwerk versehen. In den obe-
ren Geschossen und an den Rückseiten sind die Bauten von einer vorgehängten 
Fassade mit pyramidenförmigen Kunststoffkacheln geprägt, die teilweise einen 
schlechten Zustand aufweist. 

 
Durch die Sanierung und Aufwertung der Gebäude des Einkaufszentrums anhand 
dieses Gestaltungshandbuchs soll die vorhandene räumliche Wirkung und Einheit 
gesichert werden. Durch die Schaffung eines attraktiven Umfeldes, werden zu-
künftig Begegnung und Austausch gefördert sowie die Attraktivität des Einkaufs-
zentrums erhöht. 

 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, sind die vorhandenen Gestaltungsmängel im 
Rahmen von Erneuerungs- oder Umbaumaßnahmen im Sinne des Gestaltungs-
handbuches zu beseitigen. Der Gebäudebestand ist zu erhalten und zu pflegen. 
Werden Veränderungen oder Erweiterungen (bspw. Aufstockungen) erforderlich, 
müssen sich diese gestalterisch nach den Vorgaben des Gestaltungshandbuches 
richten, sodass der ursprüngliche Charakter des Einkaufszentrums, bei gleichzei-
tiger Aufwertung, gewahrt bleibt. 
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2.  Erweiterungen und Aufstockungen 
 

Die zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Festsetzungen 
des jeweils geltenden Baurechts. Aktuell befindet sich im Bereich des Einkaufs-
zentrums der Bebauungsplan "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)" in Aufstel-
lung. Durch die Weiterentwicklung des Einkaufszentrums mit der Schaffung weite-
rer Flächen, soll das vorhandene Einzelhandelsangebot ergänzt und die Versor-
gung des Quartiers optimiert werden. Ergänzende Einzelhandelsbetriebe können 
einen wichtigen Beitrag zu einer hohen Frequentierung des Einkaufszentrums leis-
ten, von welcher auch die bestehenden Betriebe profitieren können. 

 
Nach dem aktuellen Planungsrecht darf im südlichen Teil des Einkaufszentrums 
die bestehende eingeschossige Bebauung auf insgesamt zwei Vollgeschosse auf-
gestockt werden. Im nördlichen Bereich lässt das aktuelle Planungsrecht eine 
Aufstockung der Bestandsgebäude auf bis zu drei Vollgeschosse zu. Zukünftig 
soll durch den aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan "Einkaufszent-
rum Lerchenberg (Le 4)" eine Aufstockung auf bis zu vier Vollgeschosse ermög-
licht werden. Bei Aufstockungen sind die zulässigen Höhenentwicklungen den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entnehmen. Die fügen sich städtebaulich 
in die vorhandene Umgebungsbebauung ein. Durch die mögliche Höhenentwick-
lung wird weiterhin eine natürliche Belichtung und Belüftung des Einkaufszent-
rums gewährleistet. Die im vorliegenden Gestaltungshandbuch getroffenen Ge-
staltungsvorgaben sind auch auf die möglichen Aufstockungen anzuwenden. 
 

3. Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen 

3.1  Fassaden 
  

Innerhalb des Gestaltungshandbuches wird zwischen Innen- und Außenfassaden 
unterschieden. Der innere Bereich wird durch die Fassadenfronten der Fußgänger-
zone definiert. Die Fassadenfronten zu der Regerstraße und Hindemithstraße, als 
auch die Fassadenfronten in den Durchgängen bilden den äußeren Bereich. 
 
Für die zukünftige Herstellung einer ansprechenden zeitlosen Gestaltung des Ein-
kaufszentrums und zur Vermeidung der Entstehung eines Kontrastes zu der vor-
herrschenden Bestandsverkleidung, werden innerhalb des Gestaltungshandbu-
ches Regelungen zum Verputz von Außenwänden sowie Sockelverkleidungen bei 
Innenfassaden getroffen und gemusterte, dekorative oder modische Putzarbeiten 
und sonstigen Verkleidungen ausgeschlossen. Dabei wird der Charakter der Ent-
stehungszeit durch zeitgemäße Materialien wiederaufgenommen und ein Einfü-
gen in die Gestalt der Umgebungsbebauung gewährleistet. Durch die festgelegte 
Strukturierung der Fassadenflächen mithilfe einer Gliederung, soll ein einheitli-
ches Erscheinungsbild erzeugt werden. 

 
Die Errichtung von Glasbausteinen wird ausgeschlossen, da diese unter Betrach-
tung der Umgebungsbebauung untypisch und in dem stark frequentierten Bereich 
des Einkaufszentrums aufgrund der Einsehbarkeit ungeeignet sind. 

 
Fensterbänke tragen im Besonderen zur äußeren Gestaltung der Fenster als we-
sentliche Merkmale strukturierter Fassaden bei. Damit die Fensterbänke nicht 
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dominierend in Erscheinung treten und sich in die Fassadenflächen einfügen, wird 
innerhalb des Gestaltungshandbuches deren Gestaltung geregelt. 

 
Durch die Festlegung der Farbgebung der Fassadenflächen, soll ebenfalls die Be-
standssituation der Entstehungszeit wiederaufgegriffen werden. Gleichzeitig er-
hält die schmale Einkaufspassage durch die Wahl der Farbtöne eine aufhellende 
Wirkung. Das durch die Farbgebung entstehende einheitliche Erscheinungsbild 
fördert die geschlossene Wirkung und die räumliche Zusammengehörigkeit der 
verschiedenen Bereiche des Einkaufszentrums. Des Weiteren heizen sich die ge-
wählten hellen Farbtöne, im Vergleich zu dunklen Fassadenflächen, im Sommer 
thermisch weniger stark auf und tragen somit zu einer Erhöhung der Aufenthalts-
qualität durch klimatisch günstige Verhältnisse bei. 

 

3.2  Fenster und Türen 
 

Die Festlegung der Bauweise von Schaufensterkonstruktionen dient der Errichtung 
filigraner Glasfassaden, die zu einem attraktiven Erscheinungsbild des Einkaufs-
zentrums beitragen. Die gewählte Bauweise fügt sich in die bestehenden Fenster-
konstruktionen des Einkaufszentrums ein. 
 
Damit sich die Schaufenster optisch von der restlichen Fassadenfläche absetzen 
und durch die Besucher:innen des Einkaufszentrums gut einsehbar sind, wurde 
eine auskragende Ausführung gewählt, wie sie bereits im Bestand vorzufinden ist. 
 
Die getroffenen Regelungen zur Art der Verglasung der Fenster, dienen einer guten 
Lichtdurchlässigkeit für helle Innenräume und gewährleistet einen ungetrübten 
Blick von außen auf Ausstellungsobjekte. Im Bestand bilden die Fenster ein ein-
heitliches Erscheinungsbild, welches auch zukünftig beibehalten werden soll. 

 

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung im Bereich des Einkaufszent-
rums, wurden weitere Regelungen bezüglich der auszuführenden Fensterformate 
in den Obergeschossen getroffen. Die Farbwahl sowie die Abstimmung auf die da-
runterliegenden Schaufensterkonstruktionen sollen dazu beitragen, ein geordne-
tes und einheitliches Erscheinungsbild der gesamten Fassadenfläche zu gewähr-
leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden ergänzende Vorgaben zu außen lie-
genden Fensterläden, Rollläden und Jalousien getroffen. Insbesondere in den Erd-
geschosszonen können diese eine störende Wirkung auf das Erscheinungsbild 
entfalten, da diese Bereiche im direkten Blickfeld der Kund:innen des Einkaufs-
zentrums liegen. Aber auch in den Obergeschossen kann durch Fensterläden, 
Rollläden und Jalousien das einheitliche Erscheinungsbild durchbrochen werden, 
weshalb auch hier Regelungen notwendig sind. 
 
Die Regelungen zur Errichtung von Toren und Außentüren wurden auf die Ausfüh-
rung von Schaufensterkonstruktionen abgestimmt. 

 

3.3  Werbeanlagen 
 

Aufgrund der Erweiterungsmöglichkeiten von Flächen für den Einzelhandel und 
Dienstleitungen, ist zukünftig mit einem höheren Bedarf an der Errichtung von 
Werbeanlagen zu rechnen. Um eine negative Wirkung durch ungeordnete Werbe-
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anlagen auf das Erscheinungsbild des Einkaufszentrums zu verhindern, wird die 
Zulässigkeit der Errichtung auf die Bereiche der Gebäude beschränkt, die bereits 
heute für Werbeanlagen genutzt werden. Besonders prägnant ist hierbei ein 
"Band" von Werbeanlagen oberhalb der Schaufenster und Eingänge. 

 

3.4  Markisen und Vordächer 
 

Vordächer sind entlang der Innenfassaden im Bestand bereits in den überwiegen-
den Bereichen des Einkaufszentrums vorhanden. Die Vordächer wurden ursprüng-
lich im gesamten Einkaufszentrum einheitlich errichtet (Größe, Material, Höhe). 
Diese Dächer stellen damit ein über alle Gebäude reichendes, verbindendes Ele-
ment dar. An wenigen Stellen wurde das vorhandene Vordach im Zuge von Sanie-
rungsmaßnahmen der Gebäude durch Abhängen der Unterseiten verändert. Die 
prägende einheitliche Wirkung bleibt aber dennoch in der gesamten Passage ge-
wahrt. 
 
Bei den gestalterischen Vorgaben zur Ausbildung des Vordaches werden die Pa-
rameter der ursprünglichen Errichtung aus der Entstehungszeit zu Grunde gelegt. 
Ziel ist es, dieses Erscheinungsbild langfristig aufrecht zu erhalten und die nach-
träglich vorgenommen Veränderungen bei künftigen Sanierungsarbeiten wieder 
auf die ehemals einheitliche Gestalt zurückzuführen. Veränderungen durch neue 
Materialien, Abhängen der Unterseiten, oder Änderung der Tragkonstruktion sol-
len hierdurch vermieden werden. 
 
Zur Aufwertung der Vordächer und zur Stärkung der räumlichen Wirkung des Ein-
kaufszentrums werden daher Regelungen zu Materialität, Höhenlage und Größen 
der zwingend zu errichtenden Vordächer getroffen. 
 
Das vorhandene "Kopfgebäude" am östlichen Ende der Passage stellt bei der  Ge-
staltung der Vordächer eine Besonderheit dar. Dieses Gebäude wurde in den 
1990er Jahren nachträglich errichtet, um die vorhandene Ladenpassage zu erwei-
tern und zusätzliche Flächen für einen Lebensmittelmarkt herzustellen. Bezüglich 
seiner äußeren Gestaltung hebt es sich bereits von den übrigen Gebäuden in der 
Ladenpassage ab. Das vorhandene Vordach ist hier als transparentes Glasdach 
ausgebildet und befindet sich in einer anderen Höhenlage. Die gestalterischen 
Vorgaben für dieses Gebäude sind daher umlaufend nicht den Innenfassaden zu-
geordnet, sondern den übrigen Außenfassaden. 
 
Zusätzlich zu den zu errichtenden Vordächern, können zur Beschattung als optio-
nales Element Seilspannsegel angebracht werden. Die Seilspannsegel gewähr-
leisten eine großflächige Beschattung an heißen Sommertagen durch gestalte-
risch ansprechende und leicht zu bedienende Elemente. Durch die Vorgaben des 
Gestaltungshandbuches soll die Errichtung unterschiedlicher Elemente, wie zu-
sätzliche Markisen, zur Beschattung der Einkaufspassage ausgeschlossen und 
ein einheitliches Erscheinungsbild gefördert werden. 

  
Gestalterische Vorgaben zur Integration der Außenraumbeleuchtung in die Vordä-
cher sollen deren Ausführung gestalterisch steuern. Die einheitlich zu errichten-
den Vordächer sollen durch eine homogene Beleuchtung ergänzt werden. Ein stö-
rendes Blinken von zusätzlicher Beleuchtung aufgrund von gesetzlichen Feierta-
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gen und Festivitäten wurde ausgeschlossen, da diese Art von Lichtimmissionen in 
der Regel sowohl von Passant:innen als auch von Anwohner:innen als störender 
wahrgenommen werden als eine gleichmäßige Dauerbeleuchtung. 
 
Aufgrund der abweichenden Gebäudestellung des Kopfgebäudes im Osten, wird 
bezüglich des bereits vorhandenen Daches eine Ausnahmeregelung getroffen. 

 

3.5  Balkone, Brüstungen und Wintergärten 
 

Ein Ausschluss hervorspringender Balkone soll einer zusätzlichen Verschattung 
der schmalen Passage entgegenwirken und den Bestandscharakter beibehalten. 
Zusätzlich soll hierdurch die Durchbrechung der einheitlichen Fassadenflächen 
und damit die Erzeugung eines unruhigen Charakters des Einkaufszentrums ver-
hindert werden. Zwar ist der Wunsch nach Außenwohnbereichen verständlich, 
wegen der besonderen Enge in der Passage sind diese jedoch ungeeignet. 
 
Ergänzende Regelungen der Materialwahl von Brüstungen von Loggien sowie 
Sichtschutzblenden gewährleisten, dass diese nicht dominant in Erscheinung tre-
ten. 
 
Geschlossene Fassadenflächen werden in den Erdgeschosszonen ausgeschlos-
sen, da diese der Funktion der Erdgeschosszone als Bereiche für den Einzelhandel 
entgegenstehen würden. Ziel ist es, einen offenen Charakter innerhalb der Laden-
passage zu erzeugen. 

 

Da Wintergärten und Glasbauten untypisch für den Bereich des Einkaufszentrums 
sind und der prägende Charakter des Bestands erhalten werden soll, werden die-
se ausgeschlossen, bzw. ergänzende Regelungen zur Ausbildung getroffen. 
 

3.6  Dächer und Dachaufbauten 
 

Da die Dachflächen der Gebäude des Einkaufszentrums von den höheren Gebäu-
den in der Umgebung aus einsehbar sind und damit eine bedeutende Wirkung auf 
das Erscheinungsbild des Einkaufszentrums entfalten, werden Regelungen zu de-
ren Gestaltung getroffen. Die zulässige Dachform leitet sich aus dem Bestand so-
wie der näheren Umgebungsbebauung ab. Dachentwässerungen, Dachaufbauten, 
Solar- und Photovoltaikanlagen, Antennenanlagen sowie Dachflächenfenster bzw. 
Lichtkuppeln sind so zu errichten, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
nicht einsehbar sind, da sie somit dem Sichtfeld von Passant:innen entzogen 
werden und der Entstehung einer ungeordneten Außenwirkung vorgebeugt wird.  
 
Regelungen zur Ausführung von Attikaabschlüssen tragen zu einer hohen Stabili-
tät und Langlebigkeit sowie zu einem einheitlichen aus dem Bestand abgeleiteten 
Erscheinungsbild der gesamten Fassade bei. 
 
Eine wichtige Regelung innerhalb des Gestaltungshandbuches stellt ebenfalls die 
Begrünung von Flachdächern dar. Als natürliches Gestaltungselement, soll die 
Begrünung das Einkaufszentrum optisch aufwerten und die Attraktivität des 
Stadtbildes erhöhen. Die ästhetische Gestaltung der sonst unscheinbaren Dach-
flächen, wirkt sich insbesondere positiv auf die Wahrnehmung des Einkaufszent-
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rums der Bewohner:innen der angrenzenden Hochhäuser aus. Neben diesen ge-
stalterischen Gründen, dient die Dachbegrünung der Rückhaltung von Regenwas-
ser sowie der Schaffung von Lebensraum für Insekten. Darüber hinaus heizt sich 
eine Dachbegrünung im Vergleich zu anderen Dachdeckungsmaterialien ther-
misch weniger stark auf und trägt somit auch zu einer klimatischen Aufwertung 
des Einkaufszentrums bei. 
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